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Höhe der einzelnen Gebühr nach dem 1,0- 
bis 3,5-fachen des Gebührensatzes be-
messen wird. In § 5 Abs. 2 wird beschrie-
ben, dass innerhalb des Gebührenrahmens 
die Gebühren unter Berücksichtigung der 
Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der 
einzelnen Leistung sowie der Umstände 
bei der Ausführung nach billigem Ermes-
sen zu bestimmen sind. 
In einem Urteil vom 21.07.2016 (6 U 136 / 
15) hat das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main aufgezeigt, dass die Preisregeln der 
GOZ verbindlich sind und von ihnen auch 
bei PZR und Bleaching nicht abgewichen 
werden darf. Es ist demnach unzulässig, so-
wohl zahnmedizinisch notwendige als auch 
zahnmedizinisch nicht veranlasste Behand-
lungen zu pauschal kalkulierten Festpreisen 
anzubieten. Wettbewerbswidrig wäre es im 
Übrigen auch, wenn die Leistung perma-
nent unterhalb des für die Geb.-Nr. 1040 
GOZ festgesetzten Mittelwertes (2,3-fach) 
zur Berechnung gelangt. 

Kann ich die Professionelle Zahnreini-
gung (PZR) zu einem Fest- oder Pau-
schalpreis anbieten und abrechnen?

Für alle Zahnärzte handelt es sich bei der 
GOZ um ein zwingend geltendes Preis-
recht. Sie dient dazu, eine angemessene 
und leistungsgerechte Vergütung herzu-
stellen sowie Transparenz bei der Berech-
nung zahnärztlicher Leistungen zu schaf-
fen. § 5 Abs. 1 GOZ schreibt vor, dass die 
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Die GOZ-Frage des Monats

Keine Pauschalpreise bei der PZR

Die Gebührenspanne beläuft sich bei 
der Nummer 1040 GOZ von 1,0-fach 
(1,57 €) über 2,3-fach (3,67 €) bis zu 
3,5-fach (5,51 €) je Zahn oder Implantat 
oder Brückenglied. Je nach Schwierigkeits-
grad und Zeitaufwand müssen Sie also 
den Faktor für jeden Patienten und sogar 
„zahnbezogen“ individuell festlegen. Be-
sonders bei Steigerung des Faktors über 
das 2,3-fache hinaus sollten Sie den Pati-
enten darüber informieren. 

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat  
der Zahnärztekammer Berlin
Susanne Wandrey, Daniel Urbschat 
und Dr. Jana Lo Scalzo

Wir beantworten gern  
auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 - 213, -248

Externe Anbieter

Fortbildung und Kongresse

Veranstalter:  Berliner Gesellschaft für Parodontologie e. V.

Thema:  Pathologische Wurzelresorptionen –  
Diagnose, Klassifizierung  
und Behandlungsmöglichkeiten

Referent: Dr. Christoph Kaaden
CME-Bewertung: 2 Fortbildungspunkte

Termin: Donnerstag, 11. Mai 2017 | 20:15 Uhr
Ort:  Charité Berlin, Institut für Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde, Hörsaal 3
 Aßmannshauser Straße 4-6, 14197 Berlin

Kostenbeitrag: 15,00 Euro für Nichtmitglieder
Anmeldung: nicht erforderlich
Informationen:  BG PARO 

OA Dr. med. dent. Peter Purucker,  
Charité CC3 
Telefon (030) 450 562 529

Veranstalter:  Deutsche Gesellschaft 
für Wehrmedizin und Wehrpharmazie e. V. 

Thema:  Symposium für Parodontologie  
der Bundeswehr  
Parodontaltherapie – Neue Wege

Referenten:  Prof. Dr. Henrik Dommisch, Berlin 
Prof. Dr. Peter Eickholz, Frankfurt am Main

 Prof. Dr. Adrian Kasaj, Mainz   et al.
CME-Bewertung: 7 Fortbildungspunkte

Termin:  Samstag, 13. Mai 2017 | 9:00 bis 16:00 Uhr
Ort: Bundeswehrkrankenhaus Berlin
 Versorgungsgebäude
 Scharnhorststraße 13, 10115 Berlin

Informationen: www.dgwmp.de

Anmeldung: paro-symposium-berlin@dgwmp.de




